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§5
Aufgaben der Bzzirkswahlkommission

(1) Die Bezirkswahlkommission leitet die Wahlen in 
ihrem Territorium. Sie ist verantwortlich für die Vor
bereitung und Durchführung der Wahlen zum Bezirks
tag. Sie gibt den Wahlkommissionen der Kreise, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden sowie den Wahlkreis
kommissionen Anleitung und überwacht die Einhaltung 
der wahlrechtlichen Bestimmungen bei den Wahlen zur 
Volkskammer und zu den örtlichen Volksvertretungen.

(2) Bei den Wahlen zum Bezirkstag hat die Bezirks
wahlkommission insbesondere folgende Aufgaben:

a) Sie bereitet die Wahlen zum Bezirkstag vor und 
leitet ihre Durchführung,

b) sie leitet die Wahlkreiskommissionen für die Wah
len zum Bezirkstag an und kontrolliert ihre Tätig
keit,

c) sie entscheidet endgültig über Beschwerden gegen 
die Tätigkeit von unterstellten Wahlkommissionen 
und von staatlichen Organen, im Zusammenhang 
mit den V/ahlen zum Bezirkstag,

dl sie fordert zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahlen zum Bezirkstag auf,

e) sie prüft die von den Wahlkreiskommissionen zu
gelassenen Wahlvorschläge auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen, bestätigt sie und ent
scheidet endgültig über die Zurückweisung eines 
Wahl Vorschlages für die Wahlen zum Bezirkstag,

f) sie veranlaßt die Herstellung der Stimmzettel für 
die Wahlen zum Bezirkstag,

g) sie stellt das Wahlergebnis fest, übergibt die Wahl
unterlagen der Wahlen zum Bezirkstag an die 
Mandatsprüfungskommission des Bezirkstages und 
benachrichtigt die gewählten Abgeordneten und 
Nachfolgekandidaten.

§6

Bildung der Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks
und Gemeindewahlkommissionen

(1) In jedem Kreis, jeder Stadt, jedem Stadtbezirk 
und jeder Gemeinde wird eine Wahlkommission ge-

* bildet. Die Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeinde
wahlkommissionen bestehen aus dem Vorsitzenden, sei
nem Stellvertreter, dem Sekretär und 4 bis 12 weite
ren Mitgliedern.

(2) Sie setzen sich aus Vertretern der in der Nationa
len Front des demokratischen Deutschland vereinigten 
Parteien und Massenorganisationen sowie aus weiteren 
hervorragenden Vertretern der Arbeiterklasse, der Ge
nossenschaftsbauern, der Intelligenz, der bewaffneten 
Kräfte und der übrigen werktätigen Schichten zu
sammen. Sie werden in Tagungen der Parteien und 
Massenorganisationen und anderer gesellschaftlicher 
Organisationen sowie von Versammlungen in Betrie
ben, Genossenschaften, Institutionen und militärischen 
Verbänden vorgeschlagen. Auf der Grundlage dieser 
Vorschläge bilden die zuständigen Räte die jeweiligen 
Wahlkommissionen.

§7
Aufgaben der Kreiswahlkommission

(1) Die Kreiswahlkommission leitet die Wahlen in 
ihrem Territorium. Sie ist verantwortlich für die Vor
bereitung und Durchführung der Wahlen zum Kreis

tag. Sie gibt den Wahlkommissionen der Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden sowie den Wahlkreiskommis
sionen Anleitung und überwacht die Einhaltung der 
wahlrechtlichen Bestimmungen bei den Wahlen zur 
Volkskammer und zu den örtlichen Volksvertretungen.

(2) Bei den Wahlen zu den Kreistagen bzw. den 
Stadtverordnetenversammlungen der Stadtkreise hat sie 
insbesondere folgende Aufgaben:

a) Sie bereitet die -Wahlen zum Kreistag bzw. zur 
Stadtverordnetenversammlung vor und leitet ihre 
Durchführung,

b) sie leitet die Wahlkreiskommissionen für die Wah
len zum Kreistag bzw. zur Stadtverordnetenver
sammlung an und kontrolliert ihre Tätigkeit,

c) sie entscheidet endgültig über Beschwerden gegen 
die Tätigkeit von unterstellten Wahlkommissionen 
und von staatlichen Organen im Zusammenhang 
mit den Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtver
ordnetenversammlung.

d) sie fordert zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtver
ordnetenversammlung auf,

e) sie prüft die von den Wahlkreiskommissionen zu
gelassenen Wahlvorschläge auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen, bestätigt sie und ent
scheidet endgültig über die Zurückweisung eines 
Wahlvorschlages für die Wahlen zum Kreistag 
bzw. zur Stadtverordnetenversammlung,

f) sie veranlaßt die Herstellung der Stimmzettel für 
die Wahlen zum Kreistag bzw. zur Stadtverord
netenversammlung,

g) sie stellt das Wahlergebnis fest, übergibt die Wahl
unterlagen der Wahlen zum Kreistag bzw. zur 
Stadtverordnetenversammlung an die Mandatsprü
fungskommission des Kreistages bzw. der Stadt
verordnetenversammlung und benachrichtigt die 
gewählten Abgeordneten und Nachfolgekandidaten.

§ 8

Aufgaben der Stadt-, Stadtbezirks
und Gemeindewahlkommission

(1) Die Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeindewahlkom
missionen leiten die Wahlen in ihrem Territorium. 
Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung und Durch
führung der Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, 
Stadtbezirksversammlung oder Gemeindevertretung. Sie 
überwachen die Einhaltung der wahlrechtlichen Be
stimmungen für die Wahlen zur Volkskammer und zu 
den örtlichen Volksvertretungen.

(2) Bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversamm
lung, Stadtbezirksversammlung bzw. der Gemeindever
tretung haben sie insbesondere folgende Aufgaben:

a) Sie bereiten die Wahlen zur Stadtverordnetenver
sammlung, Stadtbezirksversammlung oder Ge
meindevertretung vor und leiten ihre Durch
führung,

b) sie leiten die Wahlkreiskommissionen für die Wah
len zur Stadtverordnetenversammlung, Stadtbe
zirksversammlung oder Gemeindevertretung an 
und kontrollieren ihre Tätigkeit,

c) sie entscheiden endgültig über Beschwerden gegen 
die Tätigkeit von Wahlkreiskommissionen, Wahl-


